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74 Sitzung Nachm 2 Uhr
Am Bundesrathstiſche Graf Poſadowsky

von Marſchall
Präſident v Buol Jch begrüße die Herren und heiße ſie herzlich

willkommen wie ich hoffe zu erſprießlichem Thun
22 v Holleufer dk hat ſein Amt als Schriftführer niedergelegt

es v
er

von Boetticher

demnächſt eine Neuwahl ſtattfinden
Abgeordnete v Stumm Halberg S hat Urlaub bis zum

Schluß der Seſſion und erhält ihn bewilligt
3 weiteren Berathung ſteht die Novelle zum Zolltarif auf Grund

des Berichtes der Kommiſſion
Die Abgg v Stumm und Möller haben an Stelle der Reſolution

über die Kampfzölle einen formulirten Antrag zur Abänderung des Zoll
tarifgeſetzes w

Abg Barth dfr Vgg ſchlägt vor dieſen Antrag geſondert zu be
rathen da er ſich als beſonderer Jnitiativantrag darſtellt der noch keine
erſte Leſung durchgemacht habe

Gegen die Stimmen der Freiſinnigen und der Sozialdemokraten wird
der Antrag Barth abgelehnt

Es kommt ſofort der Antrag v Stumm Möller und die betreffende
Reſolution der Kommiſſion zur Verhandlung

Die Kommiſſion beantragt die vom Abg v Saliſch in Frage der
Kampfzölle beantragte Reſolution in folgender Faſſung anzunehmen Dieverbündeten Regierungen zu erſuchen dem Reichstag ſchleunigſt einen Ge

ſetzentwurf vorzulegen durch welchen in Ergänzung der Vorſchriften des
d des Zolltarifgeſetzes vom 15 Juli 1879 auch zollfreie Waaren unter

r dort vorgeſehenen Vorausſetzung mit Zöllen belegt und die Zölle für
zollpflichtige Waaren bis auf das Doppelte erhöht werden können

Dem gegenüber beantragt Abg v Stumm Dem 8 6 des Zolltarif
geſetzes folgende Faſſung zu geben

Zollpflichtige Waaren welche aus Staaten herſtammen welche deutſche
Schiffe oder deutſche Waaren ungünſtiger behandeln als diejenigen anderer

Staaten können ſoweit nicht entgegenſtehen mit
einem Zuſchlage bis zu 100 Prozent des Betrages der tariſmäßigen Ein

angsabgabe belegt werden Tarifmäßig zollfreie Waaren können unter
r gleichen Vorausſetzung der Entrichtung eines Zolles unterworfen

werden Die Erhebung eines ſolchen Zuſchlages beziehungsweiſe Zolles
wird nach e Zuſtimmung des Bundesraths durch Kaiſerliche Ver
ordnung angeordnet

Bisher konnte der Zollzuſchlag nur 50 Proz betragen und für zoll
freie Waaren war ein Kampfzoll unmöglich

Staatsſekretär Poſadowsky Jch vermag die Erklärung der ver
bündeten Regierungen abzugeben daß dieſe kein formales Bedenken haben
wenn der Zolltarifnovelle ein Zuſatz wie der Antrag Möller Stumm
inferirt wird Die Regierung braucht ſich nicht dagegen zu ſträuben daß
ihr weitere Vollmachten ertheilt werden ſelbſtverſtändlich wird ſie aber zu
erwägen haben in welchem Umfange ſie von dieſen Vollmachten Gebrauch
machen ſoll Die zollfreien Artikel ſind überwiegend Rohprodukte die frei
gelaſſen ſind im Jntereſſe unſerer heimiſchen Jnduſtrie Die Regierung
wird ſich immer die Frage vorzulegen haben wie weit zollfreie Gegen
ſtände mit einem Zoll belegt werden dürfen ohne ſchwere Beeinträchtigung
unſerer Jnduſtrie und ob es werthvoller iſt von einem Kampfzoll Ge
brauch zu machen oder unſere heimiſche Jnduſtrie zu ſchützen ſelbſt
verſtändlich wird die Regierung einen vorſichtigen Gebrauch davon machen

Abg Meyer Halle frſ Vgg beſtätigt daß er und ſeine Freunde
Gegner jeder Retorſionsmaßregel ſeien deshalb müßten ſie Oppoſition
machen en eine Verſchärfung der Retorſion Rußland hat unter dem
Getreidezoll von 7,50 Mk nichts eingeführt aber es hätte auch zum
5 Mk Zoll nichts eingeführt denn man kann einen Verkehr todtſchlagen
aber wenn er todtgeſchlagen iſt kann man ihn nicht tödter ſchlagen Jede
ſolche Retorſionsmaßregel ruft einen hohen Grad von Erbitterung hervor
die jedes ſpätere Verſtändniß erſchwert

Abg Richter frſ Vp Was hat Herr v Saliſch nicht ſchon Alles
beantragt Einen Zoll auf Wolle und Flachs hat er auch ſchon ver
langt aber ſo lange ſolche Anträge nur ſeinen Namen tragen hat man
ihnen keinen Werth beigelegt Eine Bedeutung rn dieſe Anträge
erſt wenn die Regierung ihnen zuſtimmt Hier ſoll ein Recht des Reichs
tages übertragen werden auf den Bundesrath ohne daß derſelbe es direkt
verlangt hat 1879 hat man die Retorſionsmaßregel abſichtlich ein
geſchränkt Es handelt ſich nicht darum ob man einen ſchneidigen Zoll
frieg führen ſolle ſondern darum eine Zuſtimmung des Reichstags dafür zu
finden Man kann den Reichstag ſchnell einberufen und die Zuſtimmung
des Reichtages zu einem Zollkrieg innerhalb 14 Tagen erlangen

Abg v Saliſch dk Jch habe keinen Zoll auf Flachs oder Wolle
beantragt trotzdem ich ihn für zweckmäßig halte Der Antrag bezüglich
der Retorſion iſt nicht von mir allein unterſtützt worden ſondern auch von
zahlreichen anderen Mitgliedern die Mehrheit des Reichstages hat dieſen
Antrag der Handelsvertragsfkommiſſion überwieſen Darauf konnten ſich
die Intereſſenten alſo nicht einrichten ſie ſind nicht überrumpelt worden

Abg Barth beantragt die auf die zollfreien Waaren bezüglichen
Worte des Antrags v Stumm zu ſtreichen

Der Antrag wird abgelehnt und der Antrag v Stumm angenommen
Nach der Vorlage ſoll Aether aller Art der bisher mit 20 Mk

Zoll belegt iſt in Zukunft in Fäſſern 125 Mk in Flaſchen und Krügen180 Mk doi tragen Ebenſo ſollen alle Parfümerien welche alkohol

haltig ſind in Zukunft mit 200 Mk die übrigen Parfümerien mit 100 Mk
Zoll belegt werden

Werner Antiſ beantragt den Zoll für Parfümerien auf
300 Mk zu erhöhen da es ſich hier um einen Luxusartikel handelt

Geheimrath Henle hat gegen dieſen Antrag nichts einzuwenden
während die Abgg Meyer Halle und Langerhans dfr Vp gegen
die Aenderung des Kommiſſionsbeſchluſſes ſprechen

Der Antrag der Kommiſſion gelangt zur Annahme
Ein weiterer Punkt betrifft den Grenzverkehr in Nutzholz der nach

dem Vorſchlage zollfrei bleiben ſoll für die vor dem 1 Juli 1885 bereits
vorhanden geweſenen Holzinduſtrien in dem Umfange der drei letzten Jahre
vor dem 1 Oktober 1885 und zwar ſoll die Zollfreiheit dauern bis zum

1 Juli 1901 SAbg Buddeberg dfr Vp beantragt dagegen die Zollfreiheit be
ſtehen zu laſſen nach dem Zuſtande des Jahres 1894 und bis zum Ablauf
des Jahres 1903

Staatsſekretär Graf Poſadowskhy bittet die Beſchlüſſe der Kommiſſion
unverändert anzunehmen Es ſei ein großes Privileg für die Jnduſtrie
zollfreie Holzeinfuhr zu geſtatten Die Grenzbewohner ſparen dadurch
etwa 850 Mk an Zoll während ſie für ihre Schnittwaaren dieſelben
Preiſe nehmen wie diejenigen welche den Zoll bezahlen müſſen

Abg Steininger Ctr empfiehlt im Intereſſe der baieriſchen Grenz
bewohner mindeſtens den Antrag der Kommiſſion anzunehmen ebenſo der
Abg Kröber ſüddeutſche Vp ſo ſehr er auch von dem freundlichen
Enkgegenkommen des Abg Buddeberg erfreut iſt J

Der Kommiſſionsantrag wird darauf angenommen Die weitere Debatte
wird auf Mittwoch 1 Uhr vertagt Der Antrag des Abg Singer
morgen einen Schwerinstag zur Erledigung des ſozialdemokratiſchen An
wrages betreffend ein Reichsvereinsgeſetz wird abgelehnt

Preußiſcher Landtag
Abgeordnetenhaus

56 Sitzung vom r r g iAm Miniſtertiſch v Hammerſtein Miquel und KommiſſarePräſident T e macht dem Hauſe Mittheilung von dem Ableben

des Abgeordneten Scheben Ctr die Anweſenden ehren ſein Andenken
durch Erheben von den Plätzengegen ſind ein Geſetzentwurf betr die Abänderung und Er
gänzung einiger Beſtimmungen des Kommunalabgabengeſetzes
ein Geſetzentwurf betreffend die Aufhebung des in dem vormaligen Fürſt
bisthum Fulda für die Einwilligung der Ehefrauen in Bürgſchaften und
Verſprechungen der Ehemänner beſtehenden Erforderniſſes der gerichtlichen
Form ein Antrag der Abgg Letoch a und Gen Etr wegen Ermäßigung der
Eiſenbahnfrachtſätze für Montan und landwirthſchaftl Produkte aus Schleſien

Auf der Tagesordnung ſteht die zweite Berathung des Geſetzentwurfs
betreffend die Errichtung einer Generalkommiſſion für die Provinz
Oſtpreußenr einſſen Berichterſtatter Abg Conrad konſ beantragt
dem Gejehentwurf die verjaſſunasmäßige Zuſtimmung zu ertheilen

Donnerstag den 25 April 1895
vcr x

Ja Geſetzentwurf dar auf den Antrag der r in der
Fafſfung wie er von der Staatsregierung vorgeſchlagen worden angenommen gleichzeitig 7 Keſoluſſenen I Ven dee in der Komniſſton

egebenen Erklärung der Staatsregierung mit Befriedigung Kenntniß zu
nehmen wonach im Wege der Anweiſung dafür Sorge getragen werden
ſoll daß bei der Gründung von Rentengütern der Beirath orts
kundiger vom Kreisausſchuß zu bezeichnender Sachverſtändiger eingeholt
werde 2 Eine geſetzliche Abgrenzung der Zuſtändigkeit der General
kommiſſion von derjenigen der Behörden der allgemeinen Landesverwaltung
für nothwendig zu erklären und zwar nach der Richtung daß insbeſondere
die Befugniſſe der Selbſtverwaltungsbehörden thunlichſt gewahrt werden
und den letzteren bei Neuanſiedelungen und der Errichtung von Kolonien
eine entſprechende Mitwirkung geſichert werde 3 Die Erwartung aus
zuſprechen daß die Staatsregierung dem Landtage ſpäteſtens in nächſter
Seſſion einen diesbezüglichen Geſetzentwurf vorlegen werde

Bei Beginn der Debatte erklärten die Abgg Gerlich Namens derfreikonſervativen und v Puttkamer Plauth Namens der konſervativen

Partei daß dieſe ihre Zuſtimmung zum Geſetze in der dritten Leſung
davon abhängig machen würden daß die Staatsregierung der in der
dritten Reſolution ausgeſprochenen Forderung Folge zu leiſten verſpreche
Zur Begründung dieſes Verlangens führten die Redner von andern Mit
gliedern ihrer Fraktion darin lebhaft unterſtützt aus daß die Bromberger

2Beilage zu Nr 96 des GeneralAnzeiger für Halle u den Saalkreis

Generalkommiſſion ſowohl in der Art ihrer Thätigkeit wie in den erzielten
Erfolgen die Erwartungen die ſie ſich davon verſprachen nicht erfüllt
habe die jetzige nahezu ſouveräne Machtvollkommenheit der General
kommiſſion ſchädige die allgemeinen Jntereſſen und laufe den Rechten der
Selbſtverwaltungsorgane zuwider

Die Miniſter Hammerſtein und Miquel traten dieſen Bedenken
entgegen und erklärten es für unthunlich die allgemeinen Fragen des
Anſiedelungsgeſetzes mit der gegenwärtigen Vorlage zu verquicken die nurdem Bedürfniß entſprungen e die Bromberger Generalkommiſſion durch

Abzweigung von Oſtpreußen zu entlaſten und damit zugleich zu Tage ge
tretene Mangel zu beſeitigen Das Haus ſolle ſich an der von der Re
gierung in der Kommiſſion abgegebenen Erklärung genügen laſſen

Für den Miniſter des Jnnern gab Geh Ober Reg Rath Halbey
eine übereinſtimmende Erklärung ab es werde an einer eingehenden
Prüfung der Reſolutivn nicht fehlen aber die Regierung könne ſich heute
noch wicht verbindlich machen das geforderte Geſetz zu ſchaffen

Die Redner der nationalliberalen Partei der freiſinnigen Vereinigung
des Centrums und der Polen ſprachen ſich für das Geſetz und für den
Standpunkt aus den die Regierung gegenüber den Reſolutionen einnehme

Nächſte Sitzung Mittwoch 11 Uhr Erſte Leſung des Geſetzentwurfs
wegen Beſeitigung der Doppelbeſteuerung beim Kommunal
abgabengeſetz und andere kleine Vorlagen

3 Ziehung der 4 Klaſſe 192 Kgl Preuß Fokterie
Kur die Gewinne über 310 M ſind den betreffenden Nummern in Klanimern beigefügt

Ohne Gewähr

23 April 1895 vormittags
71 253 302 83 481 521 85 7256 910 1084 87 1500 143 55 204 440 500 659

800 85 88 710 97 952 79 2081 88 284 390 96 462 76 77 663 91 668 713 3229
35 14 795 4060 84 312 427 500 730 40 63 1500 868 999 5071 172 665 628
203 827 9012 213 311 539 50 613 842 58 917 98 7066 115 50 226 94 375 77
1 T 917 42 8020 157 222 300 654 447 77 96 574 672 773 855 9003

10023 201 404 6000 27 608 26 732 97 833 39 655 3000 63 941 77 11106
317 96 682 833 500 95 3000 932 500 12639 787 939 63 13 5 65 68 239
462 300 514 772 822 14287 500 351 484 588 658 702 66 73 82 818 81 15147
233 384 400 19 500 565 674 729 854 59 86 16035 500 65 191 239 345 3000
823 38 48 962 17033 125 60 341 500 89 432 69 70 3000 74 653 756 976 18348
62 594 657 812 19132 74 304 406 3000 40 67 515 88 685 885

20240 335 574 696 735 906 85 91 1500 21102 359 834 697 22132 66 442 45
48 300 523 300 68 688 707 31 67 813 37 73 75 98 909 19 40 201 300 3070
24178 293 358 469 76 582 3000 89 757 300 935 1500 86 25103 6 868 932
26556 76 161 226 48 92 463 559 736 965 75 27040 130 69 505 85 646 712 90
827 38 28189 228 39 617 88 853 29134 242 50 373 513 632 753 99 300
808 932 39

30107 41 228 56 406 43 555 636 811 35
73 32008 310 50 456 543 705 879 915
58 61 77 943 52 34270 423 537 88 503 23 708 950 35024 291 821 46 1500 55
620 66 97 740 949 36333 440 517 lisoof 33 78 612 8979 997 37019 35 500
73 257 727 36 892 955 73 83 38005 164 258 162 567 1500 784 3000 39155
99 299 353 435 38 597 822 902

40129 86 466 85 747 56 98 869 980 41014 21 33 82 245 80 894 778 300
802 42162 409 22 35 742 857 978 82 43042 394 408 560 707 852 44598 i
56 77 728 851 64935 45030 38 179 517 23 608 852 46439 68 534 700 98 835
21 923 47142 417 72 769 7 845 945 48112 1500 42 279 350 468 565 642 759
824 945 49089 164 237 302 5 42 419 46 50 517

50174 262 500 496 500 501 866 51047 191 6500 236 71 711 39 866 973 85
S2166 94 547 956 53006 119 251 362 415 37 46 691 54009 352 536 614
1500 877 951 55011 33 160 85 201 322 476 557 620 811 90 934 38 56051 179

274 93 388 416 645 748 84 93 800 37 68 987 57046 209 717 819 80 58102 6 13
a 415 535 43 3000 737 816 946 50065 11 37 77 84 269 371 300 458 511

60151 300 99 569 621 726 897 940 61102 79 225 379 88 435 66 559 817 96
62055 129 224 567 750 943 63007 9 54 248 51 341 82 750 871 84 90 952
64056 550 76 884 970 300 82 86 65015 86 300 177 94 98 460 76 653 740 866
66043 155 60 221 311 50 583 650 94 720 86 909 96 67009 84 243 3000 606

g 31 32 184 301 12 57 406 6500 29 644 86 892 69020 232 36 88 504

31106 58 206 376 437 589 682 704
33052 1500 68 151 432 535 69 810 21

70064 1500 295 386 438 71 680 700 83 817 20 936 600 71319 425 503
500 708 15 62 815 46 958 3000 72065 465 80 606 300 711 60 78049 175 244
304 403 20 56 500 513 602 707 885 88 916 74176 266 500 376 401 4 67 586
775 77 998 75129 74 1500 325 64 82 548 738 803 91 500 906 69 500 76106
95 213 89 521 22 27 62 600 995 77010 59 363 1500 546 727 78228 300 55
99 423 80 87 534 67 716 73 79018 92 198 286 5000 323 48 701 49 875

80048 600 623 45 60 81020 134 47 55 408 3000 507 29 647 89 79582198 220 Wo 2 343 540 678 89 711 52 53 988 83146 83 322 79 463 1500

s 99 84194 277 83 500 426 510 24 67 73 993 500 85147 218 89 570 850
970 86095 188 268 91 800 570 657 822 24 1500 58 87035 129 65 83 295
390 520 69 500 809 31 81 923 88238 371 428 562 664 963 68 89012 20 465
592 97 1500 618 728 834 48 981

90005 9 300 153 261 321 492 678 745 955 93 3000 91246 604 11 839
1500 947 73 92233 500 47 1500 666 76 754 825 917 99 983232 323 71
426 82 510 648 744 92 837 94018 57 128 72 3000 220 28 67 457 300 539 81
702 10 831 950643 57 146 365 69 436 46 952 96108 500 214 373 727 874
27390 433 57 527 732 97 500 913 98136 56 631 736 860 63 74 961 82
99083 170 348 431 55 98 300 591

160020 88 91 119 349 64 495 507 32 63 3000 71 637 58 717 40 44 807
3000 51 958 101043 84 146 303 402 24 69 578 663 78 970 72 102128 55 309
465 525 67 860 89 900 70 103031 204 396 421 509 1500 97 766 819 30 75
104119 215 338 471 507 665 853 79 901 20 77 105002 82 320 429 707 106049
265 57 415 18 31 591 982 1500 107198 293 346 1600 63 418 570 600

3 Ziehung der 4 Klaſſe 192 Kgl Preuß ſotterie
Nur die Gewinne über 310 Mk ſind den betreffenden Nummern in Klammern beigefügt

Ohne Gewähr

23 April 1895 nachmittags
13 157 92 280 488 94 713 933 1000 236 389 401 18 734 41 800 94 945 93

2108 83 227 389 579 86 3213 26 405 63 655 802 4188 222 28 318 488 563 65
729 5052 214 405 10 36 640 99 835 76 911 76 6024 230 63 500 446 90 92
657 721 836 67 937 7093 221 319 37 416 6577 97 716 41 74 847 949 8223 301

7 583 669 704 31 809 3000 9115 84 462 703 29 90 872 952

10079 115 249 388 475 568 81 671 881 967 11260 377 462 535 735 801
12047 508 749 97 800 50 13069 180 316 66 530 90 781 14195 376 565 97
747 932 15033 190 468 597 636 739 883 99 16092 108 99 352 300 65 407
3000 19 3000 80 89 514 794 849 98 998 17055 207 86 90 318 814 494 668
766 913 18383 402 16 767 1500 77 933 19256 350 463 91 624 52 729 931 71

20044 169 300 233 66 74 307 1500 697 962 21015 118 20 202 1600 83
500 327 665 4654 90 300 579 3000 771 876 991 22306 5000 28 33 84 424
532 65 300 71 701 500 33 44 950 23259 364 488 530 32 62 679 739 71 916
24166 341 811 25207 500 324 300 422 26 53 500 5618 26 79 643 3000 98
805 69 954 68 75 26024 114 222 43 315 97 590 728 974 27113 3000 241
59 98 417 81 85 593 601 17 88 780 826 30 28160 82 314 3000 54 75 416
626 701 42 29038 551 89 835 906 98 500

30040 111 898 299 320 531 816 30 47 918 31057 74 121 446 562 627 722
41 938 32001 16 23 47 200 345 405 13 31 39 761 817 33033 169 240 335 494
996 34098 106 71 357 600 525 646 843 94 35005 172 241 385 537 733 862
78 919 91 36243 300 85 412 16 900 37393 675 38135 421 539 50 56 647 704
41 931 42 1600 39086 138 93 380 531 84 623 25 3000 86 89 894 1600 906 99

40022 347 454 542 48 609 7765 88 300 41091 104 68 238 500 321 57 95 422
92 620 23 717 826 27 51 918 85 42053 54 241 390 443 85 620 23 59 986 43043
298 317 73 500 576 624 3000 945 44075 575 717 54 895 947 45008 216 370
500 81 420 508 710 27 802 995 76 46105 50 51 287 92 928 90 47065 120 87

So 690 852 76 97 48026 30 74 392 417 753 828 997 49007 191 1500
57 873

50100 3 300 31 300 86 224 423 1600 615 52 86 670 79 902 73 51005
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98 461 64 139176 238 66 529 634 751 61

140069 274 85 427 574 717 64 843 944 141227 51 426 509 614 59 85 942 66
142006 174 211 393 54b6 143028 300 208 43 300 359 79 671 936 82 144177
302 90 587 838 1500 952 145007 211 15 56 384 87 484 660 79 839 922 52
146011 284 378 416 76 147072 78 167 334 47 71 538 695 711 907 9 148003
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Der ſelige Srottelwitz
Humoreske von L Niemann

verboten

Wer war es
Jm Kaffeehaus im Weinreſtaurant in der Bierſtube hörte ich manchmal

alb ſpöttiſch halb reſpektvoll von dem ſeligen Trottelwitz ſprechen Und
wußte nicht von wem eigentlich die Rede war Es iſt Unrecht von

Todten in dieſer frivolen Art zu ſprechen De mortuis nil nisi beneEigentlich ſagte man ihm nur Gutes naqh dem We Srottelwitz
Wenn von Cognac Kenntniſſen die Rede war von der Meiſterſchaft im
Billardſpielen von der Unvergleichlichkeit im Ausknabbern eines Haſen

von der Genialität im Puffſpiel immer nannte man den Seligen
rottelwig

d der Selige Trottelwitz Er imponirte mir dieſer e
icht jeder Sterbliche genießt dieſen Nachruhm Einmal frug ich mit

gebe Energie bei dem Zahlkellner des Grand Café wer denn eigentlich
er Selige geweſen

Da wies er mich an einen Herrn den ich längſt kannte Ein ſchöner
Mann in den beſten Jahren etwas melancholiſch mit großen Manieren
Der ſollte Auskunft geben Am erſten Tage kam ich nicht zum Ziele der
Mann er hieß Knopf ſprach nicht

Man behauptete daß er im Rauſche ſo ſchweigſam ſei doch war er
v ehe folgenden Tage gelang es mir i chen zu brin

am folgenden Tage gela r ihn zum Sprechen zu enBisweilen erzählt an einem ſeine Geſchichte Er erzählte nächſt

von den Trottelwitz im Allgemeinen Jch wußte nicht warum Dabei
wurde er ganz munter und man ſah deutlich wie in ihm das Jnnerſte
lebendig wurde

Wir waren ſeit jeher ſtolz auf unſeren Familiennamen Von früheſter
Kindheit an begriffen wir daß wir Trottelwitz ſeien Mein Vater theilte
die Menſchheit in Arbeiter Bürgerſtand Hochadel und Trottelwitz ein
Vor allem waren wir Trottelwitz und dann erſt Preußen oder gar
Menſchen Jch muß ſagen daß Jeder von uns ſeinen Namen heili
hielt Wir waren ſehr anſtändige Menſchen Ein anſtändiger Menſ
muß irgend etwas heilig halten

Unſere Ahnen waren ſchon mit Albrecht dem Bären nach der Mark
ekommen Wir verehrten unſere Ahnen Die Trottel haben ſtets
m Staate treulich gedient man wirft ihnen vor daß ſie ſich nur da
r Verfügung ſtellten wo es wenig Arbeit aber ein angenehmes LebenDait Das wihg wahr ſein Doch warum hätten die Trottelwitz anders

ndein ſollen Das war doch ihr Recht
a der Familienſinn war ſo ſtark entwickelt daß gar manche Tochter

ihr Leben einſam verlebte nur um den theuren Namen nicht ablegen zu
müſſen kommt es daß wenige Familien ſich ſo vieler alter

ngfern men können wie die Trottelwitz obwohl böſe Verleumder
behaupten dies komme von der kleinen Mitgift die die Töchter unſeres
Hauſes haben

Unglücklicherweiſe kann man von einem Namen allein nicht leben
wenigſtens nicht für ewig Jch lebte von meinem ſo lange es möglich
war aber es kam doch endlich eine Zeit wo ich einſah daß der Name
Trottelwitz auf den Rechnungen von ſehr geringem Werthe war Kurz ich
gerieth in finanzielle Verlegenheiten und was noch ſchlimmer war ich
wußte nicht wie ich mich aus denſelben herausarbeiten ſollte Jch hatte
keine Beſchäftigung keine Anſtellung Jch hätte gern dem Staate gedient
aber leider waren gerade zu meiner Zeit böſe Tage für die Trottelwitz
hereingebrochen man hatte uns durch die Einführung obligatoriſcher Staats

üfungen unüberwindliche Hinderniſſe in den Weg gelegt und ſo verlor
ußen in meinem Falle eine ſchätzbare Kraft
Lange genug hatte ich wie geſagt von meinem Namen gelebt

das war auch ganz in der Ordnung denn ſolch ein Name iſt auch ein
Kapital

Trotzdem nimmt das Verhängniß ſeinen Lauf und führt auch Rechnungen
und Wechſel ihrem Verfallstage zu Die müſſen dann prolongirt werden
und das iſt eine doppelte Kalamität Von Wechſeln leben gleicht dem
Eislaufen ſo lange das Eis feſt iſt kann man herumfliegen tanzen
ſpringen giebt es aber einmal nach da verſinkt man auch endgiltig Jm
vergangenen Jahre hatte ich untrügliche Zeichen daß das Eis unter mir
weich zu werden P Meine Gläubiger die mich bis dahin immer
noch lächelnd angeblickt hatten warfen mir wüthende Blicke zu jede Poſt
brachte mir eine Unzahl von Mahnbriefen und Geſchäftsleute belagerten
förmlich meine Thür Von meiner Familie konnte ich keine Hilfe erwarten
und ich ſah nur einen Ausweg eine Geldheirath

Jch vertiefte mich in dieſe Jdee Der Name von Trottelwitz war
ja garnicht zu bezahlen

ch lernte Fräulein Knopf kennen Das war eine merkwürdige Sache
Die Knopf s waren einmal adelig geweſen ſehr adelig Jetzt waren ſie
Kaufleute aber ſehr reich Und die Hamburger Knopf s hatten eine
einzige heirathsfähige Tochter oder Nichte

Ich hatte noch andere Partien deſſen darf ich mich rühmen Aber
Carola pf bekam eine anſtändige Mitgift und außerdem erbte ſie
300 000 Mark Das Teſtament war gerichtlich deponirt So entſchied
ich mich für Carola Knopf Sie war kein Kirchenlicht aber ſie genügte mir

Wir feierten eine glänzende Hochzeit und ich bin deſſen ſicher meine
Gläubiger freuten ſich mit mir

Nur Einer war unzufrieden mein Onkel das Haupt unſerer Familie
Knopf welch ein entſetzlicher Name ſagte er Wirklich der Name war
nicht ſchön Aber was lag daran Die ſchöne Carola würde ja von nun
ab Trottelwitz heißen Und dann ſie war eine Erbin

Mein Onkel verſchaffte mir ſchließlich doch etwas Baargeld um unſeren

Namen zu repräſentiren
Um das Maß des Glückes voll zu machen ſtarb der Schwiegervater

als wir auf der Hochzeitsreiſe waren Und nun paſſen Sie auf
Als wir von der Hochzeitsreiſe kommen empfängt uns der Onkel

Knopf mit der neckiſchen Bemerkung
Wie geht es der jungen Frau Knopf
Wie kann ich das wiſſen Sie ſcheinen ſich ja wieder verheirathet zu

haben Onkelchen Er war Wittwer
Ei ſtellen Sie ſich nicht ſo entgegnete der alte Knopf Sie

heißen jetzt Knopf durch das Teſtament meines Bruders Oder wollen
Sie die Erbſchaft nicht antreten

Natürlich Aber ich heiße Trottelwitz und meine Frau auch und
dabei bleibt es

Lächelnd ſagte mein Schwiegeronkel
Mit Beſchämung muß ich Jhnen geſtehen daß ich Sie für einen

Mitgiftjäger hielt Und nun ſehe ich wie ich Jhnen Unrecht gethan
ſtolz weiſen Sie ein Vermögen von ſich um den Namen Trottelwitz in
Ehren zu halten

Entſchuldigen Sie rief ich haſtig wenn von dem Vermögen meiner
Frau die Rede iſt ſo muß ich Jhnen ſagen daß ich es durchaus nicht
zurückweiſe Was zum Teufel iſt denn damit

Sie haben doch ſicherlich gehört Knopf wieder das Wort und
fein Geſicht wurde ſichtlich länger Bedingungen mein ſeliger
Bruder in ſeinem Teſtament ſtellte Sie haben doch wiſſentlich gelobt
dem edlen Namen Trottelwitz nicht untreu zu werden Auch t um
ein dreimal ſo großes Vermögen als das meiner Nichte wahr

Ein kalter uer überlief mich Jch hatte nichts über das Teſtament
des verſtorb Knopf rtr er e n meinen Sie denn frug ich mich zur Ruhe

Alſo Sie wiſſen nichts über das Teſtament ſagte er mit eiſigkalter
Stimme Nun ich hätte es wohl denken können

Jch weiß blos daß meine Frau Erbin eines bedeutenden Vermögens iſt
We aber unter gewiſſen Bedingungen die ganz vernünftig ſind
Wenn ſie vernünftig ſind ſo werde ich ſie annehmen ſagte ich ſpitz

Jch bin kein Narr
Mein Bruder war ein Sonderling Er war ein Self made man

und ſehr ſtolz auf ſeinen Namen der in der Stearinkerzenbranche einen
vorzüglichen Klang hatte Sein e Kummer war daß er keinen
männlichen Erben hatte nnd da er befürchtete man würde nach der
Verheirathung ſeiner Tochter gänzlich vergeſſen daß ein Knopf das große
Vermögen erworben und daß ſeine Erben vielleicht nicht einmal ſeinen
Namen mehr kennen würden ſo traf er die teſtamentariſche Verfügung
daß bei der Verheirathung ſeiner Tochter deren Gatte den Namen Knopf
annehmen müſſe Thut er dies nicht ſo hat er blos Anſpruch auf eine
Jahresrente von 3000 Mark und das Vermögen geht auf ihren nächſten
Verwandten meinen Sohn über

Aber das iſt ja ſchauderhaft rief ich entſetzt das kann nicht ſein
Hier iſt eine Kopie des Teſtamentes ſagte Knopf indem er aus

r Schreibtiſch ein Schriftſtück herausnahm dieſe wird Jhnen Alles
ren

Seweral zeige
Es war leider nur zu wahr Die Thatſache ſtand klar vor meinen

Augen Carolas Gatte w ihren Namen annehmen oder er wurde
des Vermögens verluſtig thun Den heili ltName 7e und d nnehmen Unmöglich lche Wahl hatte aber Armuth und Noth
Stolz und Vernunft ſtritten mit einander und die Vernunft ſiegte Jch
mußte ja an meine angetraute Gattin denken ich konnte ſie doch nicht
ihres Vermögens berauben und mit mir in Noth und Armuth ziehen
nur um einer Laune willen wenn dieſe auch edlen Urſprungs war Jhr
zuliebe beſchloß ich meinen Stolz zu zähmen und meinen Namen zu
opfern

Aber lieber Herr meinte Onkel Knopf begütigend nichts zwingt Sie
ja ihn anzunehmen Keiner der das Glück hat Trottelwitz zu heißen
wird den Namen Knopf annehmen wollen fügte er pathetiſch hinzu
mich verſpottend

Dieſe Bosheit ſeinerſeits beſchleunigte meinen Entſchluß Jndem ich
den Namen Knopf annahm entriß ich ihm das Vermögen nach welchem
er gierig greifen wollte Dieſer Umſtand linderte den Schmerz den der
Entſchluß mir verurſachte

Jch bin mit mir einig ſagte ich kalt wir können hinaufgehen denn
Sie wollen doch ſicherlich Jhre Nichte Frau Knopf beglückwünſchen Jch
heiße alſo Knopf

Jch habe Kinder an denen ich kein Intereſſe nehmen kann denn es
ſind ja keine Trottelwitz ſondern Knopf s Meine Familie grollt mein
älteſter Bruder will mich kaum mehr als zur Familie gehörig betrachten
meine Schweſtern nennen meine Frau dieſe Perſon und vergleichen mich
mit Eſau Und was für mich das Fürchterlichſte iſt die Knopf ſche Kerzen
fabrikation florirt und ich muß den Namen auf allen Annoncen Reklame
nachrichten auf dem letzten Blatte der Zeitungen e ſehen Obendrein
halten mich Fremde und oberflächliche Bekannte immer für ein Mitglied
der Firma Und ſelbſt meine Freunde verſchonen mich nicht denn ſie
die meine traurige Geſchichte kennen haben mir einen Spitznamen bei
gelegt der mir immer all das was ich verloren in Erinnerung bringt
ſie nennen mich den ſeligen Trottelwitz Längſt hatte ich die Pointe
geahnt die den Seligen ſo unſelig machte

VIII Dentſcher Handwerkertag
III o Halle 23 April

Der Vorſtand des Handwerkerbundes hatte jedoch in der Anſicht daß
die Werbeck ſche Reſolution betreffs der Bekämpfung des Hauſirhandels
nicht energiſch genug ſei eine andere folgenden Jnhalts aufgeſtellt

Der VIII Deutſche Handwerkertag beſchließt an die verbündeten
Regierungen das Verlangen zu ſtellen daß der Hauſirhandel der
Ausländer und der mit Handwerkserzeugniſſen verboten und der Hauſir
handel der Jnläuder von der Bedürfnißfrage abhängig gemacht wird
Die von den verbündeten Regierungen dem Reichstage vorgelegte Ge
werbeordnungsnovelle betr den Hauſirhandel erklärt der Handwerkerlag
nur inſoweit als den Forderungen des Handwerks entſprechend als
hierdurch die Detailreiſenden den geſetzlichen Beſtimmungen für
den Gewerbebetrieb im Umherziehen unterworfen und denſelben das
Aufſuchen von Beſtellung bei Privaten unterſagt wird

Vor der Diskuſſion dieſer Reſolutionen erhielt Beutel Berlin das
Wort zum Referat über die Stellungnahme zur Frage der Bekämpfung
des unlauteren Wettbewerbs Der Redner betonte daß ein
Krebsſchaden weit gefährlicher als der e der unlautere Wett
bewerb in ſeinen mannigfaltigen Formen ſei Es falle unter dieſen Punkt
die ſchwindelhafte Anpreiſung von Waaren verſchiedenſter Art Durch
zahlreiche Petitionen aus Handwerkerkreiſen ſei die Regierung auf die un

eheure Ausdehnung aufmerkſam gemacht worden welche der unlautere
ettbewerb angenommen habe und ſie habe ſich deshalb veranlaßt ge

ſehen einen einſchlägigen Geſetz Entwurf einer Konferenz von Beurtheilern
aus den Kreiſen der Praxis zu unterbreiten Jm Herbſt v J habe
dieſe aus 21 Mitgliedern beſtehende Konferenz getagt in der
die verſchiedenen politiſchen Parteien ſowie auch alle Stände Hoch wie
Niedrig vom Kommerzienrath bis zum einfachen Handwerker natürlich
auch einige Juriſten vertreten geweſen ſeien Man ſei mit Ausnahme
eines Mitgliedes übereinſtimmend der Anſicht geweſen daß
wenn das Strafgeſetz nicht ausreiche die Schuldigen zu treffen abſolut
ein neues Geſetz geſchaffen werden müſſe in dem die ſtrafrechtliche Ver
folgung nach der Meinung der Praktiker die eivilrechtliche nach der An
ſchauung der Juriſten in den Vordergrung gerückt werden müſſe Die
Praktiker hätten darum der Regierung Dank für den Entwurf in ſeiner
urſprünglichen Geſtalt gewußt und gewünſcht daß derſelbe bald dem
Bundesrath und dem vorbelegt werde bedauerlicher Weiſe habe
die Regierung jedoch jetzt den Entwurf etwas milder geſtaltet indem ſie
in F 1 die civilrechtliche und erſt in 8 2 die ſtrafrechtliche Verfolgung
eingeſetzt habe Es empfehle ſich daher die Annahme einer Erklärung
dahin daß

Halle verſammelte Handwerkertag es mit Freuden begrüßeder in
daß die verbündeten Regierungen einen Geſetzentwurf über den unlauteren
Wettbewerb eingebracht haben aber an den hohen Reichstag das Er
ſuchen richtet die rn in einer Faſſung zur Annahme zu bringen
welche den berechtigten Anforderungen des Handwerker und Gewerbe
ſtandes entſpricht

Dieſe Reſolution r dann nach längerer Beſprechung ebenſo wie
diejenige des Vorſtandes über die Einſchränkung des Haufirhandels unter
c der Werbeck ſchen Erklärung zur Annahme

Den Bauſchwindel beleuchtete dann Sebaſtian Steglitz b Berkn
Derſelbe betonte daß man wenn der Befähigungsnachweis eingeführt ſei
ar nicht über dieſen Krebsſchaden zu verhandeln hätte der jetzt den Bau
andwerkern an Leib und Seele nage die durch den Bauſchwindel doch

nicht blos den Preis ihrer Arbeit ſondern auch das was ſie an Vermögen
hätten durch die e der Spekulanten zu verlieren in ſteter
Gefahr ſeien Urſache dieſer Mißſtände ſei daß das dingliche Recht Alles
das natürliche menſchliche und zugleich göttliche Recht Nichts bedeute Das
ganze Riſiko beim Bauſchwindel trage das ehrliche Handwerk während die
welche nur die Schlußſcheine ſchrieben oder die oft gar bedenklichen
notariellen Akte vollzögen nichts riskirten Geradezu als verſchleierten
Raub könne man manche dieſer Schiebungen bezeichnen Abhilfe ſei nur
dadurch möglich daß der Grundſtücksſpekulant ein dingliches Recht auf
Koſten der Arbeit nicht mehr haben dürfe Nachdem Jurth Halle
auch für unſere Stadt erhebliche Schädigungen der Bauhandwerker durchden Bauſchwindel konſtatirt hatte gelangte ſelgende Reſolution einſtimmig

zur Annahme
Der 8 deutſche rkert voteſtirt das ied dagegen daß die n h ne du hdes Ba

ahmen bis zur Einführung des bürgerlichen uches verſchlepptwerden ſoll und gi tiefſten le darüber Ausdruck daß
dieſem ſchamloſen Schwindel gegenüber die verbündeten Regierungen bis
jetzt noch kein Mittel der Abhilfe zu finden wußten Der Handwerker
t n auch die beſtimmte Erwar aus daß die Periode der

1 endlich einmal ein Tnde nimmt und von e
von ü iſſigen Rutzloſen und dilatoriſchen Enqueten ernſtlich Abſtan

mmen wird
Graf Hohenthal Dölkan der unterdeß im Saale erſchienen war

verſicherte die e v er als Vertreter der Land wirthſchaft und
des Bergbaues auch für prod Stand der Handwerker die
lebhafteſten Sympathien hege Der Vorſitzende theilte dann unter Bei
fallsrufen aus der ammlung mit daß auch der Abgeordnete v Ploetz
ſich zu den Verhandlungen eingefunden habe der dann die Handwerker

uſammenſchluß zum Zweck der wirkſamen Vertretung ihrer Intereſſen
mahnte

Jn der nach der Frühſtückspauſe fortgeſetzten Sitzung konnte der Vor
ſitzende die mit Jubelrufen aufgenommene e machen daß auf
das an den Kaiſer abgeſandte Huldigungstelegramm folgende Draht
Antwort eingegangen ſei

Se Majeſtät der Kaiſer und König haben den Huldigungsgruß des
Handwerkertages gern entgegengenommen und wünſchen daß ſeine Be
rathungen mit Gottes Hilfe dem deutſchen Handwerk zum Segen ge
reichen mögen

Auf Allerhöchſten Befehl
von Lucanus

Es wurde dann in die Berathung der ſchon oftmals erörterten Frage der
Einſchränkung oder Aufhebung der den ſelbſtändigen Handwerker ſo ſehr
ſchädigenden Gefängniß und Militär Werkſtätten Arbeit ein

n Die Beſprechung führte zur Annahme folgender Reſolution des
eferenten Böhme G inDer Handwerkertag kaſhlcit bei den Königlichen 7 vor

274 zu werden daß die Zuchthaus und n us Arbeit dadurch
eing chränkt werde daß man dieſelbe für die ſſe der Staats

und den Saalkrets

h
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verwaltung insbeſondere für Anfertigung nutzbar
mache oder zum Mindeſten die in den ehe ehe Arbeiten
unter Ausſchluß der Maſchinen nach den ortsüblichen Preiſen bezahlen laſſe

Ebenſo erfolgte die einſtimmige Annahme folgender von Retmers
Hamburg eingebrachter Reſolution

Der 8 deutſche Handwerkertag ſieht in den immer mehr von Seiten
der Reichs und Kommunalbehörden eingerichteten Regiebetrieben eine
arge Schädigung der ſelbſtändigen Handwerker und macht es deshalb
den Vorſtänden der einzelnen Jnnungen und Vereinen zur Pflicht
überall energiſch gegen die Regiebetriebe die noch dazu mit Unterbietung
der von den Jnnungen bezahlten Löhne arbeiten Front zu machen

Weiter wurde auf Vorſchlag des Vorſtandes folgende Erklärung
gutgeheißen

Der r erklärt ſich in Konſequenz ſeiner früheren Be
ſchlüſſe für Aufhebung der Militärwerkſtätten und Beſ nung der
Gefangenen mit Herſtellung von Halbfabrikaten unter Ausſchluß der Ver
wendung von Maſchinen oder mit Ausführung von Kulturarbeiten

Eingehend erörterte dann Reichstagsabgeordneter Metzn er Neuſtadt
Schl die Frage der Konſumvereine und Offiziers und

Beamten Vereine Die vom Redner im Anſchluß an ſeine Dar
legungen eingebrachte Reſolutlon hatte folgenden Wortlaut

Der VIII Allgemeine Deutſche Handwerkertag verurtheilt die Konſum
vereine als einen Uebergriff nackter Selbſtſucht in die Exiſtenz und das
Recht des Nächſten er ſieht in ihnen den Keim zu völliger Zerſtörung
unſerer gegenwärtigen Geſellſchaftsordnung und Unte der
Monarchie infolge ihrer ſozialiſtiſch kommuniſtiſchen Tendenzbeſondere beklagt er den Anſtand daß in ihrer Exiſtenz geſchützte

Stände Beamte und Offiziere deren Beruf es ſein ſollte Eigenthum
und Erwerb der auf ihren Gerverbefleiß Angewieſenen zu ſchützen in
einen deloyalen Wettkampf mit jenen eintreten und fo bewußt oder un
bewußt zur Zerſtörung des gewerblichen Mittelſtandes beitragen deſſen
Erhaltung als eines unentbehrlichen Gliedes unſeres Staatslebens un

erläßlich iſt Der n beſchließt alle n erlaubten
Schritte zu thun um dieſe Auswüchſe der Gewerbefreiheit zu beſeitigen
und empfiehlt den Handwerkern auf das Dringendſte im Jntereſſe ihrer
Selbſterhaltung allen Konſumvereinsbeſtrebungen nicht nur fern zu
bleiben ſondern dieſelben zu bekämpfen wo immer die Nothwendigkeit
hierfür vorliegt

Dieſelbe wurde angenommen nachdem Abgeordneter Jacobskötten
wenn er auch erklärte daß er keineswegs ein Freund der Konfumvereine
ſei doch die erhobenen Vorwürfe des Referenten in mancher Beziehung
als zu ſcharf bezeichnet hatte

Auf Vorſchlag von Figge Köln welcher auf die Schädigung hinwieswelche durch Anlegung zahlreicher Filialen eines Ha tgeſchäſte z B

Brotfabriken Poſamenten Verkaufs Läden dem ſelbſtſtändigen Handwerker
erwachſen dem dieſe Unternehmen wegen ihrer Kapitalkräftigkeit aber auch
durch Umgehung der Zahlung von Gewerbeſteuer für die Filialen an
Concurrenzfähigkeit weit überlegen ſind wurde dann folgende Reſolution
einſtimmig angenommen

Der Handwerkertag beſchließt die Staatsregierungen zu erſuchen die
Errichtung von Filialen zu beſchränken ei Anmeldung
einer ſolchen iſt dieſelbe mit durchſchnittlich 16 Mk zu veranlagen jede
weitere Filiale iſt progreſſiv zu erhöhen
Ueber die politiſche Vertretung des Handwerks referirteAbgeordueter Euler Bensberg Mitglied der Centrumsfraktion Nach

ſeinen Ausführungen wurde folgende Reſolution gutgeheißenDer 8 Allgemeine deutſche Handwerkertag beſchleßt an folgender alt

bewährten Praxis ſeſtzuhalten

1 Bei allen Wahlen iſt thunlichſt dahin zu wirken daß mit Hülfe
handwerkerfreundlicher Parteien Kandidaten aus dem Handwerk
aufgeſtellt und gewählt werden wo dies nicht möglich da hat der
Handwerker in allen Fällen und mit allen erlaubten Mitteln den
jenigen Kandidaten zu unterſtützen welcher voll und für das
Programm der deutſchen Handwerker insbeſondere toriſche
Jnnung und Befähigungsnachweis einzutreten verſpricht2 Der 8 Allgemeine dauſche Handwerkertag hält nach wie vor die

Gründung einer ſogenannten Mittelſtandspartei für überflüſſig ja
ſchädlich weil bereits Parteien mehr wie genug beſtehen und weil
für die Forderungen des deutſchen Handwerks und Mittelſtandes
im Reichstag bereits eine große Mehrheit vorhanden iſt

3 Der 8 Allgemeine deutſche Handwerkertag ſpricht den Wunſch aus
es möchten diejenigen handwerkerfreundlichen Parteien welche eine
größere rer des Handwerks in Reichs und Landtag als
eine unbedingte Nothwendigkeit ſeit langen Jahren erkannt haben

e Handwerk bei den Wahlen Mandate mehr wie bisher über
aſſen

Für Abſatz 2 ſtimmte nur eine knappe für 1 und 3 die überwiegende
Mehrheit der Verſammlung

Weiter ſprach ſich der Handwerkertag nach dem Referat van Brinkmann Hamburg gegen die eringſeles beabſichtigte wohl in erſter

Linie durch falſche Darſtellungen in einer Bebel ſchen Broſchure aufs Tape
Porrrne Einführung eines Maximal Arbeitstages im

äckergewerbe ferner dafür aus daß im Hinblick auf die bahn
brechende Thätigkeit verſchiedener Jnnungen Deutſchlands beſonders der
TiſchlerJnnungsFachſchule zu Magdeburg auf dem Gebiet der fach
techniſchen Ausbildung der Lehrlinge an die Regierungen des Deutſchen
Reiches das Erſuchen gerichtet werde ſolche Schulen mit mehr Geldmittelv
als bisher zu unterſtützen Weiter wurde auf Antrag Liebrecht
Magdeburg beſchloſſen den Miniſter zu erſuchen die Ausführungs
beſtimmungen zu dem Geſetz über die Sonntagsruhe für das Handwerk
dahin abzuändern daß nicht der erſte ſondern der zweite Feiertag an
den hohen Feſten Oſtern Pfingſten Weihnachten zur Abgabe beſtellter
Waaren freigegeben werde

Nachdem damit die Tagesordnung erledigt war gab im Schlußwort
der Vorſitzende der Freude über die zu Tage getretene alle Theilnehmer
mit neuer Hoffnung für die Zukunft erſüllende Einmüthigkeit der Ver
ſammlung ſowie dem Dank an die Ehrengäfte die gaſtfreundliche Stadt
Halle das um die Veranſtaltung des Handwerkertages hochverdiente Lokal
komitee und an die den Beſtrebungen der Handwerker wohlgeſinnte Preſſe
Ausdruck Jn einem Hoch auf den Kaiſer und die übrigen Bundesfürſten
und einem Hoch auf das ehrbare deutſche Handwerk klangen dann die
Verhandlungen aus
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96 Donnerstag
Vom Holdatengottesacker

Der Soldatengottesacker d i der im Norden und außerhalb des
Stadtgottesackers belegene alte Begräbnißplatz wird jetzt einer gründlichen
Umwandelung unterzogen und zu einer neuen Parkanlage umgeſtaltet ſo
daß er ein neues verſchönertes Anſehen erhalten wird Die Entſtehung
erwähnter Begräbnißſtätte datirt vom Jahre 1721 Bis dahin war der
Platz ein dem Rathmann Chriſtian Redel gehöriger Garten den die Stadt
vom Beſitzer für 900 Thaler ankaufte und zu einem Begräbnißort für
Soldaten und arme Leute beſtimmte ſehr bezeichnend für die damals
herrſchend geweſene Anſchauung daß unbemittelte Verſtorbene nicht in die
Reihen der Leute vornehmen Standes begraben werden durften Uebrigens
iſt dieſe mittelalterliche den Rang und Standesunterſchied noch bis zum
Grabe feſthaltende e h jetzt noch nicht ganz ausgetilgt wie
man an der nur für reiche Leute beſtimmten Begräbnißſtätte des Stadt
ottesackers wahrnehmen kann auf der eine Grabſtelle nur mit ſehr hohen

Koſten erlangt werden kann obgleich es dem Todten irgend welchen
Standes jedenfalls ſehr gleichgiltig ſein kann ob er unter einem prächtigen
Grabmal in vornehmer Nachbarſchaft oder in einem ſchlichten Grabe
unterſchiedslos bei der großen Maſſe Verſtorbener ruht Der ſogenannte
Soldatengottesacker war urſprünglich mit einer Lehmmauer Wellerwand
umgeben die im Jahre 1804 erneuert wurde Auch der Stadtgottesacker
hatte früher nicht das ſpätere vornehme Ausſehen erſt im Jahre 1818
ſing man an ihn freundlicher und gartenähnlicher zu geſtalten Der Stadt
ottesacker beſteht ſeit 1529 im September fand ſeine Einweihun ſtatt
rſprünglich beſtand er nur aus dem von den Grabbögen eingeſchloſſenen

Theile wurde aber nach und nach durch Zukauf von Land vergrößert undim Jahre 1831 mit dem Soldatengottesacker vereinigt in der Weſſe daß

ein an letzteren ſtoßender Grabbogen Grabgewölbe angekauft und zu einer
Durchfahrt umgeſchaffen wurde die jetzt noch beſteht aber jetzt nur den
Zugang zu den hinter den nördlich des Stadtgottesackers belegenen zudieſem dechörigen Grabſtätten vermittelt während nach dem alten Soldaten

gottesacker zu eine hölzerne Gittereinfaſſung den Abſchluß bildet Daß jetzt

ren

Segeral Auzeiger ſüe Halle and den Sualweis
die Umwandlung der alten des Soldatengottesackers in eine andere
mehr parkähnliche Anlage unter Abſtreifung des Ausſehens einer Be
a bren möglich geworden z in dem Umſtande des Verſtreichens

nach der frühern Begräbnißordnung beſtandenen Vorſchrift wonach
der Begräbnißplatz als ſolcher eine Generation hindurch nämlich 33 Jahre
beſtehen bleiben mußte Nach neuerer Verordnung iſt dieſe Friſt abgekürzt
wie an der Wiederbelegung von Grabſtätten auf dem ſeit 1851 beſtehen
den Nordfriedhof zu bemerken iſt da dort Gräber vor 25 Jahren Ver
ſtorbener wieder in Benutzung genommen werden Auf dem alten Soldaten
gottesacker ſind die letzten Beerdigungen im Jahre 1861 erfolgt einige
noch vorhandene Grabſteine geben hiervon Zeugniß Ende 1894 war die

Ruhefriſt zu Ende da ſeit 1861 eine Wiederbelegung
der dortigen Gräber nicht geſtattet worden iſt Ende des Jahres 187
und Anfang 1875 erfolgte die Freilegung des weſtlichen Theiles dieſes
Begräbnißplatzes durch Beſeitigung der von den Grabgewölben des Stadt
gottesackers bis zum Schimmelthore an der Schimmelſtraße und von dort
aufwärts nach Oſten beſtandenen alten Lehmmauer ſo daß eine öffent
liche direkte Verbindung zwiſchen Schimmelſtraße damals Schimmelgaſſe
und dem Martinsberge bezw der 1873/74 angelegten Poſtſtraße zu
Stande kam Der freigelegte Theil erwähnten Gottesackers wurde nach
dem Stadtgottesacker zu durch eine hölzerne noch jetzt vorhandene Gitter
einfaſſung gert die Umwandelung des alten Begräbnißplatzes zueiner Art öffentlicher Parkanlage aber erſt im Jahre i877 vorgenommen

die bis vor Kurzem beſtanden hat Der ringsum angelegt geweſene lebende
Zaun iſt jetzt beſeitigt und an ſeine Stelle eine niedrige aus ſtarken
runden Eiſenſtangen gebildete Einfaſſung geſetzt worden alte Bäume und
Sträucher die nicht mehr in den Rahmen paßten ſind entfernt und durch
Neuanpflanzungen erſetzt der ganze Grund auf und umgearbeitet und
überhaupt das ganze Stück Land durch kunſtgärtneriſche Hand unter ſach
verſtändiger Leitung des ſtädtiſchen GartenJnſpektors Herrn Kriele einer
landſchaftlichen Verſchönerung entgegengeführt worden die ſich den ſtädtiſchen
Promenadenanlagen würdig anreiht Das Betreten des neuen kleinenParkes wird jedoch nicht geſtattet werden da Wege durch ſelbigen nicht an

25 April Seil 11gelegt werden die eiſerne Einfriedigung ringsum bildet die Gr
um die man wie bisher um den Zaun den Rundgang machen kann
halten geblieben in der Anlage iſt eine mit eiſernem Gitter umgebene und
eine durch ein eiſernes Kreuz kenntliche Grabſtätte ſo daß bei der Neuerung
auch der Pietät Genüge geſchehen Den Stadtgottesacker umzog früher
eine hohe aus Bruchſteinen hergeſtellte Mauer im Norden jetzt Hagen
ſtraße im Oſten Magdeburgerſtraße und im Süden Marienſtraße bisdahin wo die Partſtraße an die Grabgewölbe grenzt Dieſe Mauer war

1835 an Stelle der frühern Lehmmauer errichtet worden und hatte
1922 Thaler gekoſtet Beſtanden hat die Bruchſteinmauer bis 1880 wo
zunächſt die Strecke an der Magdeburgerſtraße entlang durch ein eiſernes
Gitter erſetzt wurde worauf Anfang 1881 aus Anlaß der damals bevor
geſtandenen großen Gewerbe Ausſtellung auch die damals mitten zwiſchen
der Allee an der Nordſeite des Gottesackers errichtet geweſene Mauer weg
geriſſen und die dafür genehmigte eiſerne Gittereinfaſſung weiter ſüdlich
geſetzt wurde ſo daß der ſchöne Alleeweg eine anſehnliche Verbreiterung
erhielt Später kam dann bei der Anlage des neuen Waſſerthurmes an
der nordöſtlichen Ecke des Stadtgottesackers ein beträchtliches Stück des
ſelben zu den dortigen öffentlichen Anlagen und das eiſerne Gitter dem
entſprechend weiter zurück Die jetzige Regulirnng des alten Soldaten
ottesackers aber wird dem VillaViertel an der Hagenſtraße ſicher zur
eſonderer Annehmlichkeit gereichen Ebenſo wie für den Soldaten

gottesacker beſteht die 33 jährige Ruhefriſt noch für den AndreasGottes
acker am Hoſpital der vor einigen Jahren der St GeorgenGemeinde
durch die Stadt 4 wurde und bis 1899 noch unverändert bleiben
muß da 1866 auf ihm die letzte Beerdigung ſtattgefnuden

J

De Beſchwerden über unpünktliche Zuſtellung des
General Anzeiger bitten wir ungeſäumt unſerer Expedition

in der Zinksgartenſtraße 13 anzeigen zu wollen

Amtliche Bekanntmachungen
Bekanntmachung

Polizei Weror an betreffend den Transport und die Aufſtellung der
mit flüſſiger Kohlenſänre gefüllten Behälter

Auf Grund des S 137 des Geſetzes über die allgemeine Landesverwaltung
vom 30 Juli 1883 und mit rm auf die S 6 12 und 15 des Geſetzes über
die PolizeiVerwaltung vom 11 März 1850 wird mit Zuſtimmung des Bezirksaus
ſchuſſes für den Umfang des Regierungsbezirks Merſeburg Folgendes verordnet

s 1 Flüſſige Kohlenſäure darf im Straßen Land und Waſſerſtraßen
Verkehr nur in Behältern aus Schweißeiſen Flußeiſen oder Gußſtahl welche der
amtlichen Druckprobe unterzogen ſind transportirt werden

8 2 Der bei jeder Prüfung der Behälter anzuwendende innere Druck und
die höchſte zuläſſige Füllung betragen 250 Atm und 1 Kg flüſſige Kohlenſäure für
je 1,34 1 Faſſungsraum des Behälters

3 Die Druckprobe bei welcher eine bleibende Veränderung der Form oder
eine Undichtigkeit ſich nicht an darf iſt alle 3 Jahre zu erneuern und darf nur von
einem qualificirten Sachverſtändigen ausgeführt werden Als qualificirte Sachver
ſtändige gelten die Beamten und Jngenieure welche zur Ausführung von amtlichen
Druckproben an Dampfkeſſeln ermächtigt ſind oder ſolche Perſonen welche als Sach
verſtändige im Sinne dieſer Verordnung von Seiten des Regierungspräſidenten aus
drücklich anerkannt ſind

Ueber jede Druckprobe iſt ein amtliches Atteſt auszuſtellen welches von dem
Eigenthümer des Kohlenſäure Behälters in einem dafür anzulegenden Reviſionsbucheauſabewahren iſt

S 4 Die Kohlenſäure Behälter müſſen außer der Angabe der laufenden
Nummer einen amtlichen in dauerhafter Weiſe an leicht ſichtbarer Stelle angebrachten
Vermerk tragen welcher das Gewicht des leeren Behälters einſchließlich des Ventils
mit Schutzkappe die zuläſſige Füllung in Kilogramm und den Tag der letzten Druck
probe ergiebt Dieſer Vermerk iſt durch Einſchlagen eines amtlichen Stempels zu
beglaubigen

S 5 Die Kohlenſäure Behälter müſſen ferner zum Schutze der Ventile feſt
aufgeſchraubte Kappen tragen welche aus demſelben Stoffe wie derjenige der Be
hälter ſelbſt hergeſtellt ſind

Die Behälter müſſen ferner mit einer Vorrichtung verſehen ſein welche das
Rollen der Behälter unbedingt verhindert

S 6 Die mit flüſſiger Kohlenſäure gefüllten Behälter dürfen nicht gerollt
oder geworfen werden und ſind weder der Einwirkung der Sonnenſtrahlen noch einer
unmittelbar ausſtrahlenden Feuerwirkung auszuſetzen auch ſind dieſelben mindeſtens
21 m von geſchloſſenen Heizkörpern Oefen 2c entfernt zu halten

8 7 Niemals dürfen gefüllte KohlenſäureBehälter in ſolchen Fahrzeugen be
fördert werden welche gleichzeitig zur Perſonenbeförderung dienenDer Transport ſolcher Behälter auf Perſonen Dampfſchiffen Straßenbahn

wagen Omnibuſſen u ſ w iſt demnach verboten
S 8 Gefüllte Kohlenſäure Behälter dürfen niemals auf den Fahrzeugen oder

auf Lagerplätzen wo Menſchen verkehren frei lagern ſondern müſſen entweder zelt
artig mit einer Decke von Segeltuch u ſ w oder mit einem hölzernen Kaſten über
deckt ſein Dieſe Vorſchrift gilt auch für Behälter welche auf den Lagerplätzen an
den Güterſchuppen der Bahnhöfe oder an den Ladebrücken der Dampfſchiffe lagern

S 9 Die Kohlenſäure Behälter welche zur Bierpreſſion gebraucht werden
können von den Polizeibeamten jederzeit revidirt werden Hierbei iſt darauf zu achten
daß das Datum der letzten Druckprobe mit zugehörigem Amtsſtempel nicht älter iſt
als 3 Jahre Anderenfalls iſt der weitere Gebrauch des Behälters polizeilich bis zur
Ausführung einer erneuten Druckprobe zu unterſagen

S 10 Diejenigen Mineralwaſſerfabrikanten und ſonſtigen Gewerbetreibenden
welche in ihrem Betriebe flüſſige Kohlenſäure verwenden wollen ſind verpflichtet der
Ortspolizeibehörde hiervon Anzeige zu erſtatten und in den Verwendungsräumen vor
ſtehende Polizei Verordnung auszuhängen

S 11 Fuhrwerke in denen gefüllte Kohlenſäure Behälter transportirt werden
Du niemals ohne Bewachung bleiben ſo lange Behälter auf den Fuhrwerken
agern

g 12 Zuwiderhandlungen gegen vorſtehende Vorſchriften werden mit Geld
ſtrafe bis zu 60 und im Unvermögensfalle mit verhältnißmäßiger Haft beſtraft

Dieſe Verordnung tritt mit dem Tage ihrer Veröffentlichung in Kraft
Merſeburg den 16 April 1895

er Königl Regierungs Präſidentd e Sto e 4Bekanntmachung
Sonntagsruhe in Zndukrie und Gewerbe

Die häufigen nach dem 1 April cr bei der Unterzeichneten eingegangenen
Geſuche um Geſtattung von Sonntagsarbeit laſſen erkennen daß die neueren ein
ſchlägigen Vorſchriften noch nicht überall und vollſtändig zum Verſtändniß gerwg
ſind Insbeſondere iſt die diesſeitige Genehmigung häu ar ſolche Arbeiten nach
geſucht worden welche bereits ßeſczlich oder durch den Bundesrath oder durch die

d h den Herrn Regierungs Präſidenten frei ge
geben ſind

Jn letzterer Hinſicht wird wegen des mangelnden Raumes auf die amtlichen
Veröffentlichungen im ReichsGeſetzBlatt Nr 4 von 1895 letztere auch abgedruckt
in Werner die Sonntagsruhe in Induſtrie und Gewerbe ſowie in Nr 162 der
SaaleZeitung 4 Beiblatt verwieſen

as dagegen die durch das Geſetz ſelbſt gewährten Ausnahmen anlangt ſo
werden die Gewerbetreibenden darauf aufmerkſam daß nach S 105 e der
Reichsgewerbe Ordnung das in S 105 b erlaſſene Verbot der Sonntagsarbeit keine

Anwendung findet e1 auf Ärbeiten welche in Nothfällen oder im öffentlichen Intereſſe unverzüglich
vorgenommen werden müſſen

2 für einen Sonntag auf Arbeiten zur Durchführung einer geſetzlich vorgeſchrie
benen Jnventur

8 auf die Bewachung der Betriebsanlagen auf Arbeiten zur Reinigung und Jn
ſtandhaltung durch welche der regelmäßige Fortgang des eigenen oder eines
fremden Betriebes bedingt iſt ſowie auf Arbeiten von welchen die Wieder
aufnahme des vollen werktägigen Betriebes abhängig iſt ſofern nicht dieſe
Arbeiten an Werktagen vorgenommen werden können

4 auf Arbeiten welche zur Verhütung des Verderbens von Rohſtoffen oder des
Mißlingens von Arbeitserzeugniſſen erforderlich ſind ſofern nicht dieſe
Arbeiten an Werktagen vorgenommen werden können

auf die r h Betriebes ſoweit er nach Ziffer 1 bis 4 an Sonn
und Feſttagen ſtattfindetAlle z e Arbeiten unterliegen nicht einer behördlichen Geneh

migung dürfen vielmehr innerhalb der gedachten Grenzen von dem
Gewerbetreibenden ſelbſtändig allerdings mit krafrechtlicher Ver
ankwortlichkeit für etwaige Ileberſchreitungen dieſer Grenzen vor

zu führen

1 2 t 49 e e Angabe der Tagesa der Seclnigten Na m en e unden s
Beſchäftigung Arbeiter der beſchäftigten Arbeiter in wa m vritse

5 6 7Am ab Angabe in welcher Weiſe als
g e Erſatz für die ſtattgehabte Bemerkungen

der vorgenommenen Arbeiten Sonntagsarbeit Ruhezeit ge
währt worden iſt

Außerdem ſind dieſelben in den Fällen der vorgedachten Nr 3 und 4 ſofern
die Arbeiten länger als drei Stunden dauern oder die Arbeiter am Beſuche des
Gottesdienſtes hindern verpflichtet jeden Arbeiter entweder an jedem dritten Sonn
tage volle 36 Stunden oder an jedem zweiten Sonntage mindeſtens in der Zeit
von 6 Uhr Morgens bis 6 Uhr Abends von der Arbeit freizulaſſen

Eine Genehmigung von Sonntagsarbeiten durch die Unterzeichnete
iſt nach 8 105 t der Reichsgewerbe Ordnung nur geſtaitet wenn zur Ver
hütung eines unverhältnißmäßigen Schadens ein nicht vorher zu ſehendes Bedürfniß
der Beſchäftigung von Arbeitern eintritt Zu dieſem Punkte wird jedoch bemerkt daß
dieſe Genehmigung der Regel nach nicht für den erſten Weihnachts Oſter
und Pfingſttag im AUebrigen aber P dann bewilligt werden darf
wenn das Bedürfniß zur Sonntagsarbeit trotz Aufwendung gehöriger
Sorgfalt nicht vorher zu ſehen gewoſon iſt und der durch den Ausfall

der Sountagsarbeit drohende Schaden unverhältnißmäßig alſo

ſo erheblich iſt daß demgegenüber die Breinträchtigung
welche die Sonntagsruhe der Arbeiter durch die Aushen ihn nicht entſcheidend ins Gewicht

allen kann
Hiernach liegt es im eigenſten Intereſſe der bez Gewerbetreibenden zeitraubende

dadurch zu erübrigen daß aus ihren Geſuchen jene Voraus
rhungen ohne Weiteres erſichtlich ſind Auch wird empfohlen derartige An
träge möglichſt zeitig einzureichen daß die etwa nöthigen Feſtſtellungen ev auch Ein
holung der gutachtlichen Aeußerung der Gewerbe Jnſpektion vor dem betreffenden
Sonntage bewirkt werden können

Halle a den 22 April 1895
Die PolizeiVerwaltung

Bekanntmachung
Jn dem früher Wagner ſchen jetzt der hieſigen Stadtgemeinde gehörigen Grund

ſtücke Paradeplatz 6 iſt die im zweiten Obergeſchoß belegene bisher von den Ge
ſchwiſtern Hundrich benutzte Wohnung beſtehend aus 3 Stuben 2 Kammern
Küche Speiſekammer Kohlenſtall Abort ſowie dem Mitgebrauch des Waſchhauſes
vom 1 Juli d Js ab unter den im Termin bekannt zu machenden Bedingungen
öffentlich meiſtbietend zu vermiethen

Es iſt hierzu Termin auf
Mittwoch den 24 April d Js Vormittags 10 Uhr

im Stadtſekretariat Zimmer Nr 30 angeſetzt zu welchem Reflektanten hier
mit eingeladen werden

Der MagiſtratHalle a den 11 April 1895

Bekanntmachung
Der am 4 Juni 1861 zu Halle a S geborene Tiſchler Hermann Gebhardt

deſſen gegenwärtiger Aufenthalt unbekannt iſt ſorgt nicht für ſeine Familie ſodaß
dieſelbe aus Armenmitteln unterſtützt werden muß Wir bitten um Mittheilung
ſeines Aufenthaltsortes

Halle a den 21 März 1895

VBekannkmachung
Der am 1 Januar 1858 zu Großfurra geborene Arbeiter Johann Straube

entzieht ſich der Sorge für ſeine Familie ſodaß dieſelbe aus öffentlichen Armenmitteln
unterſtützt werden muß

Wir bitten um Mittheilung ſeines Aufenthaltes
Halle a den 16 April 1895

Zernfal

Armen Direktion
Zernial

Brkannkmachung
Der am 9 September 1860 hierſelbſt geborene Klavierſpieler Muſiker Alfred

Landmaun deſſen gegenwärtiger Aufenthaltsort unbekannt iſt ſorgt nicht für ſeine
Familie ſodaß dieſelbe aus Armenmitteln unterſtützt werden muß

Wir bitten um Mittheilung ſeines Aufenthaltsortes
Halle a den 19 April 1895

Die Armen Direktion
Zernial

trohhüte
werden ſauber gewaſchen r und nach den neueſten Formen moderniſirt

Hut Fabrik Tenner früher lehmann
Schmeerſtraße 4 Hof part

h ä h t ÜÜWgenommen werden Jn allen dieſen Fällen haben die Gewerbetreibenden nur Möhbel Spiegel und Polster
ein Verzeichniß über derartige Arbeiten nach folgendem unter anderen in der Papier waaren Magazinhandlung von C Puppendick hierſelbſt Ranniſcheſtraße käuflichen Formular 9

R HarmannGeiſtſtr 65 Geiſtſtr 65Eminpfehle beſſere Ausſtattungen zu
k 290 als 1 Kleiderſekretär 1 Ver
tikow 1 Sopha 4 Stck Stühle Spiegel
mit Conſole 1 Sophatiſch Bettſtelle mit
Matratze 1 Küchenſchrank Küchentiſch u

Stühle Ferner zu Mk 175
1 Kleiderſekretär 1 Sopha 1 Speiſetiſch
4 Stck Stühle 1 Kommode 1 Spiegel
2Bettſtellen 1 Küchenſchrank u Küchenſtuhl

5 6rude Coks
vorz brennend ſowie ſämmtlich Brenn
material billigſt Kl Märkerſtr 3

Zur Pflege von Mund und Zäh
nen angenehmſten Reinigung Beſeitigung
von Mund und Tabaksgeruch Zahnwein
ſtein Conſervirung der und um
den Zähnen blendende Weiße und dem
Mund liebliche Friſche zu verleihen iſt
unübertroffen C D Wunderlich s

Zahnpaſta Odoutine
in Glas und Metall Doſen àls50 u 60 Pf
bei C Kaiser Schmeerſtraße 24
SsScheidelwitz Nachf Siegfriedä
Weiss Geiſtſtr 64 und Adler Droguerie
A Steinbach Königſtraße 16

Gute Sonnen und
Regenschirme

das Haltbarſte der Schirm
Jnduſtrie in jeder Preis
lage Reparaturen jeder
Art als Ueberziehen u ſ w
SchirmfabrikFritzBehrens

Falle a/s Gr Steinſtr 85 Ecke Neunhäuſer

H Richbter
co nceſ Heilgeyütfe u Zahnoperatenr

nigstrasse 7 P
empfiehlt ſich zur Verrichtung aller
chirurgiſchen Hülſskeiſtungen Kukegeg
von Derbänden 5chröpſen Setzen von
natürkichen und Künßlichen e
MWaſſiren Zahnzießden Plombiren
Feiuigen 2c

Rheumaftismus
und

Asthma
Seit 20 Jahren litt ich an dieſer Krank
heit ſo daß ich oft wochenlang das Bett
nicht verlaſſen konnte ich bin jetzt von
dieſem Uebel durch ein auſtraliſches Mittel
kein Geheimmittel befreit und laſſe es

meinen leidenden Mitmenſchen gerne zu
kommen

Auskunft gebe ich über dieſes Mittel
Jedermann umſonſt und poſtfrei
Klingenthal i Sachſ Prust Hess

Damilx
Meine Frau litt ſeit vielen Jahren an

ſchwerem Lungenleiden Bösartiger Huſten
mitunter auch Lungenbluten quälte ſie
Tag und Nacht ſo daß ihr das Leben
ganz leid wurde Die Aerzte an welche
ſie ſich wandte konnten ihr keine Lin
derung bringen Erſt als ſie ſich auf An
rathen an den Homöopathen Dr med
Volbeding in Dusseldorf Königsatlee 6
wandte wurde ihr zuſehends wohler und
nach ca jährigem Mediciniren iſt ſte
jetzt ſo geſund daß ihr Niemand anſieht
daß ſie bereits am Rande des Grabes
geſtanden Allen hulich Leidenden kann
ich dieſen Herrn beſtens empfehlen

Gevelsberg
Rudolf Moll Fabrikarbeiter

5H Pfd Wurſt Schmeer fettes
Fleiſch 3 5 Pfd Schweinefleiſch
zum Braten 3 Speck Schinken
Schlackwurſt und Knackwurſt empfiehlt

E Wehrmannm
Wörmlitzerſtraße 105

Meinen Mitwmenſchen
welche an Magenbeſchwerden Verdauungs
ſchwäche Appetitmangel c leiden theile
ich herzlich gern und unentgeltlich mit
wie ſehr ich ſelbſt daran gelitten und wir
ich hiervon befreit wurde

Paſtor a D KyphKeoe in Schreiberhau
Rieſengebirge

Große Answahl
feinster Kuchenwaaren
Geiſtſtr 46 Karlſtr 1
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Neueste Kaffeeservice

alle a D S e12 Leipzigerstrasse I Be V Neueste Waschtischgarnituren
CGoncurrenzlose Preise

Beste frischeste Eier à Mdcdl 60 Pfg
Feine frische Eier à Mcll 55 Pfg

Hochfeine Tafelbutter à Pfd 00 Pfg

Ausschuss Irorzellan

7

reine Naturbutter

F M M
r inV Grosse

ferde Verloosung
zu Magdeburg

Ziehung
16 und 17 Mai d J

Zur Verloosung gelangen
Fquipage

m 4 edlen Pferden
10,000 Mark Werth
uipage mit 2 Pferdenre o Mark
1 eleganterJagöwagen m 2 Juckern

3 MarkKinspänner Stadtwagen
2000 Mark

Einspänuer Feldwagen
Mark

dss 1500 Mark
28 edle PferdeLoos W v 31000 Mark

i Loose Fahrräder

Vilzhüte

wmnecl Strohhüte

10 nei Rover
Mark j W von 4500 Mark dPorto und und

Liste 20 5 t Wd erextra Sonst werthvolle bewinne Vsind zu im Ganzen 2200 Ge V
beziehen winne i Gesammtwerthe Jdurch von 72000 Mark
Herm Semper
Magdeburg Breiteweg 37

I Loose à 1 M sind ferner zu haben
in Halle bei Der Hauptagentur
von Haasenstein Vogler
Rleh Schroedel C F G Kitzing
Gustav Moritz Wilh Wüstemann
Hotelier Sohmldt Hotelier Becker
Aühlmunns Buchbanälg Priseur
Brinek Gastwirth Wenzel u RestWöhlmann in Giebichen
sein bei Ed Becker CarlBüohel und Albert Nitzschoker

aber wirklich gut
kauft man nur in

dieſem Geſchäft

7 Schirm od Hut

n zu u

D

S S

Grösstes Halesches r Sohinm Magazin

Gr Ulrichſtr 46 und Leipzigerſtr 23

Grosse Ulriohstrasse 40
Leipzigerstrasse 96
Alter Markt 18

Concurrenzlose Preise

Samen
Gemüſeſamen

als

fumenko eoſenkohl ſchkrauteißkraut et raut
laskohlrabi Dill
arotten und Möhren
pinat und dwiebeln und Vorree
adies und Rettige
r in 20 Sorten

EſtragonLterſikie gefällt und einfach
hymian e er
uürken Klettergur
ürbis und Melonen

che
eifekerbſen in 20 Sorten
uſchbohnen in 30 Sorten

Stangenbohnen in 15 Sorten
c X c

Blumenſamen
ſchön und reichblühende

Samen von
Sehlingpflanzen

für Lauben Balkons c

Samen für Einfaſſungen

Landwirthſchaftliche
Samen

Kleesaat aller Art
Runkelrüben

Futkergräſer etc
Grassamen

d yſar Gärten Wieſen Böſchungen Eiſenbahndämme

cV Diverſesr Srut wiebelnS artoffelir
nollen n Zwiebelgewächſe
aumwaanzenſt ſe

Kataloge gratis und franko

IHloritz Bergoann

Samenhandlung

Markt 16 neben Hirſchapotheke

II II pun

I III

Fünfte großePferde Vorloosung

in Magdeburg
Ziehung am 16 und 17 Mai 1895

Preis des Looſes I Mark

t Haupt GewinneS 1 Equipage mit 4 edlen Pferden i W von ca
10 0OOO Mk

S 1 Halbchaiſe mit 2 Pferden i W von ca
5000O Mk

Porto und Liste 30 Pfg

G A Vincdleisen
Cigarren Geschäft

Leipzigerſtraße 11 Ecke Kl Sandberg
Filiale des

Ein Timusvort

Dänischer Pferde
iſt bei uns eingetroffen

Gebr Strehl Merſeburg

Petitrelle Teſneſe 20 I r

Inserats

aller Art
haben den besten Erfolg

im

Braunschweiger

Stadt Anzeiger

Notariol
beglaubigte Abonnentenzahl

17973
Gefrorenes

Creme
Sahnenspeisen
BAUVAKUGEX

Macronen u
S va Thee Ge

e u Knae bo peſchsfer Ausvati Go

Conciforeis
Jonännes viös

Nein Sarg Magmin
befindet ſich Annenſtraße I

Flade

AuctionDonnerstag den 25 ds Vorm von II Uhr an
verſteigere ich in den Lagerränmen des Herrn Spediteur A W
Haase hierſelbſt Bahnhofſtraße 18 wegen Annahme
Verweigerung
18 Ballen Teppiche verſchiedener Größen

darunter Smyrna Brüſſeler Velour und Axminſter
Teppiche ferner 2 qrosse Original Oelgemälde
und ſf Koffer Kleider öffentlich und meiſtbietend
im Einzelnen gegen Baarzahlung

Beſichtigung von 10 Ahr an
MHirsech Gcerichtsvollzieher

a ppppopapappuppje Erbschaftshalber aWir beabſichtigen die Franz Graf gehörige nahe an Bornſtedtn Bahnſtation Eisleben belegene uc J Waſſſermühle
nebſt circa 4 Morgen Land und großem Hbſt und Gemüſe
Garten freiwillig zu verkaufen und ſtellen t Termin aufu Donnerstag den 9 Mai Nachmittags 4 Thr
im Goldenen Stern hierſelbſt an Bedingungen werden im

o Termin bekannt gemacht iBorunſtedt den 16 April 1895
Die Erben

p pp o p p p p
an den Ferſen und Fußſohlen Jn Rollen à 75 t in allen

Gustav JIncobi s Touristenpfinster gegen

en Hühneraugen harte Haut
Apotheken upt Depot Halle Engel Apotheke

Man verlange Guſtav Jarobi s Touriſtenpflaſter Schutzmarke Hühnchen
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